
 

Vollzug des Raumordnungsgesetzes und des Bayerischen Landesplanungsgesetzes  
 
Raumverträglichkeitsprüfung für das 380-kV-Leitungsneubauvorhaben Burghausen – 
Simbach II  
 
Beteiligung der Öffentlichkeit  

 

Bekanntmachung 
 

Die Regierung von Oberbayern hat am 20.05.2026 eine Raumverträglichkeitsprüfung nach 
Art. 22 f. BayLplG 2026 für das 380 kV-Leitungsneubauvorhaben Burghausen – Simbach II 
eingeleitet. In dieser Raumverträglichkeitsprüfung ist gemäß Art. 23 Abs. 3 Bayerisches 
Landesplanungsgesetz (BayLplG 2026) die Öffentlichkeit zu beteiligen.  
 
Die Verfahrensunterlagen für das Vorhaben liegen bei der Gemeinde Marktl, Marktplatz 1, 
84533 Marktl, Büro Nr. 6 und 7 in der Zeit  
 

vom 20.05.2026 bis 01.07.2026 
 
während der Dienststunden  
 
Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
und im Übrigen nach Terminvereinbarung unter 08678/ 9888-0 
 
aus und können dort eingesehen werden.  
 
Zudem sind die Verfahrensunterlagen auf der Homepage der Regierung von Oberbayern unter 
dem Link Aktuelle Raumverträglichkeitsprüfungen bzw. auf der Internetseite der Regierung 
von Oberbayern (www.regierung.oberbayern.bayern.de) unter dem Pfad „Service > 
Planverfahren, Genehmigungsverfahren > Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung > 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr“ und dort unter „aktuelle 
Raumverträglichkeitsprüfungen“ einzusehen.  
Vorzugsweise elektronische Äußerungen zu überörtlich raumbedeutsamen Aspekten des 
Vorhabens können bei der  
 
Regierung von Oberbayern, Sachgebiet 24.1, 80534 München; E-Mail-Adresse: 
RVPruefung_Leitung_Burghausen-Simbach@reg-ob.bayern.de  
 
bis zum 1. Juli 2026 vorgebracht werden.  
 
Marktl, den 20.05.2026 
 
 
_________________________________ 
Bernhard Haslinger, 
Geschäftsleitender Beamter 
 
Bekanntmachungsnachweis: 
Anschlag an die Gemeindetafel: 
 
Ausgehängt am 20.05.2026 
 
Abgenommen am __________ 


